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zweite Mikrowelle oder 
Kamera „made-in-
China“ stammen aus 
Guangdong. Entspre-
chend ist die südliche 
Provinz auch Chinas 
wichtigstes Exportzent-
rum – 36 % von Chinas 
Exporten 2002, das 
entspricht nahezu 95 
Milliarden US-Dollar, 
wurden hier gefertigt, 
meist in Form von OEM-
Betrieben (Original E-
quipment Manufactu-
ring).  

Daher verwundert es 
nicht, dass sich in der 
Gegend zahlreiche 
westliche Großbetriebe 
angesiedelt haben. Der 
amerikanische Han-
delsgigant Wal-Mart hat 
im Jahr 2001 in Shenz-
hen ein globales Sour-
cingzentrum eröffnet 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

M it Deng Xiao-
pings legen-
därer Reise 

nach Südchina und 
seinem Besuch in 
Shenzhen 1978 wurde 
die wirtschaftliche Öff-
nung und der Auf-
schwung Südchinas 
eingeleitet. Seitdem hat 
gerade das Perlfluss-
Delta um die Städte 
Shenzhen, Guangzhou 
(Kanton), Dongguan 
und Foshan ein rasan-
tes Wachstum erlebt. 
Ihre Stellung als wirt-
schaftlicher Motor Chi-
nas hat die Region bis 
heute beibehalten und 
ausbauen können.  

Das Delta ist das Wirt-
schaftszentrum der 
südchinesischen Pro-
vinz Guangdong, die 
mit 142 Mrd. US$ unter 
allen Provinzen den 

größten Teil zu Chinas 
Bruttossozialprodukt 
beiträgt, und im Jahre 
2002 ein Viertel aller 
ausländischen Direktin-
vestitionen Chinas an-
zog. Während die Wirt-
schaft in anderen Tei-
len Chinas noch weitge-
hend von Staatsunter-
nehmen dominiert wird, 
stammen in Guang-
dong 80 % des Outputs 
von privaten Firmen, 
oftmals mit ausländi-
schen Besitzern oder 
Teilhabern. Insbeson-
dere Investitionen aus 
dem benachbarten 
Hong Kong haben zum 
rasanten Wachstum 
des Perlfluss-Deltas 
beigetragen.  

Über 70 % aller Telefo-
ne und Faxgeräte, 79 % 
a l le r  H iF i -St ereo -
anlagen, mehr als jede 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Ausgabe beschäftigt sich im 
Schwerpunkt mit dem Zukunfts-
markt China sowie im zweiten Teil 
mit Schadensersatzansprüchen 
nach §280 BGB. Des weiteren fin-
den Sie unter „Kurz notiert“ interes-
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Informationen. Wenn Sie Anregun-
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wir gerne Ihre Themen-
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freue mich auf Nach-
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und bezieht 80 % seiner 
Chinaeinkäufe in Höhe 
von 10 Milliarden US-
Dollar aus dem Perlfluss-
Delta. Auch andere gro-
ße Handelsfirmen wie 
Metro, Carrefour oder 
Ikea findet man hier; alle 
befriedigen hier einen 
wachsenden Teil ihres 
weltweiten Bedarfs an 
günstigen Fertigproduk-
ten.  

Den Handelskonzernen 
folgen nun aber ver-
mehrt andere Unterneh-
men, denn der Produkti-
onsschwerpunkt in der 
Region verlagert sich 
zusehends in den Hi-
Tech-Bereich: Elektronik- 
und Telekommunikati-
onsprodukte machen 
schon jetzt mehr als 25 
% des Gesamtprodukts 
aus. Stark im Wachstum 
befindet sich zudem die 
Zulieferindustrie – das 
daraus resultierende 
wachsende Angebot an 
(elektronischen) Kompo-
nenten und Halbfertig-
produkten zieht jetzt 
auch verstärkt europäi-
sche und amerikanische 
Mittelständler in die Re-
gion.  

Zusätzlich zu Chinas 
Kostenvorteil haben sich 
in den letzten Jahren 
auch die Qualität und 
Zuverlässigkeit der Zulie-
ferer in China verbessert. 
Vor dem Hintergrund 
fortschreitender Globali-
sierung und dem damit 
verbundenen Kosten-
druck werden viele deut-
sche Unternehmen gera-
dezu nach China ge-
drängt – Einkauf in Chi-
na wird zunehmend zu 
einem „Muss“ für deut-

sche Unternehmen, die 
im internationalen Ver-
gleich ohnehin noch zu 
viel „um den Schornstein 
herum“ beschaffen. 

Für den Einkauf in China 
gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Eine Un-
ternehmensgründung ist 
dabei grundsätzlich nicht 
nötig, so kann der Ein-
kauf auch direkt aus 
Deutschland abgewickelt 
werden, z. B. mittels re-
gelmäßiger Einkaufsrei-
sen, oder über einen 
externen Agenten. Prob-
lematisch ist aber in bei-
den Fällen die Qualitäts-
kontrolle, insbesondere 
wenn hochtechnologi-
sche Komponenten be-
schafft werden, denn 
eine laufende Qualitäts-
überprüfung ohne Prä-
senz in der Nähe der 
Produzenten ist kaum 
möglich.  

Wenn man bereits erste 
Einkaufserfahrungen in 
China gesammelt hat 
und eine Ausweitung des 
Handelsvolumens plant, 
bietet sich die Gründung 
eines Repräsentanzbü-
ros an. Die Vorteile die-
ser Vorgehensweise wer-
den an folgendem Bei-
spiel deutlich. 

Ein führender europäi-
scher Hersteller von e-
lektronischen Kompo-
nenten (Umsatz mehr als 
200 Millionen Euro) hat 
bereits in den letzten 
Jahren diverse Zuliefer-
teile aus China (vor-
wiegend der Guangdong 
Provinz) zugekauft und 
nach Europa zur End-
montage liefern lassen. 
Die Auswahl der Zuliefe-

rer erfolgte weitgehend 
im Rahmen von Ein-
kaufsreisen, auf denen 
Zulieferer besucht und 
evaluiert wurden. Nach 
positiven Erfahrungen 
beschloss das Unterneh-
men den Einkauf in Chi-
na auszuweiten und 
gründete dazu Anfang 
letzten Jahres ein Reprä-
sentanzbüro. Dieser 
Gründungsvorgang dau-
erte insgesamt zwei Mo-
nate, angefangen bei der 
Suche nach einem geeig-
neten Gebäude ein-
schließlich der Firmen-
gründung. 

Das gegründete Reprä-
sentanzbüro darf in Chi-
na zwar keine Geschäfte 
im eigenen Namen abwi-
ckeln, die Bestellung und 
Bezahlung der Produkte 
muss also vom Mutter-
unternehmen in Europa 
durchgeführt werden, 
dafür kann die Reprä-
sentanz eine konstante 
Qualitätskontrolle vor Ort 
gewährleisten. Um den 
hohen Qualitätsanforde-
rungen der Zukaufteile 
Rechnung zu tragen, 
wurde ein langjähriger 
Mitarbeiter des Einkaufs 
als Repräsentant nach 
China gesandt. Dieser 
fungiert zusammen mit 
einem chinesisch spre-
chendem Mitarbeiter als 
Kommunikationsschnitt-
stelle zwischen dem 
Mutterwerk und den chi-
nesischen Zulieferern, 
darüber hinaus ist er für 
die Sicherstellung der 
Produktqualität zustän-
dig und gibt den Zuliefe-
rern Hilfestellung bezüg-
lich technischer Details, 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

„Einkauf in 
China wird 

zunehmend 
zu einem 

«Muss» für 
deutsche 

Unternehmen,
...“  

 

China in Zahlen 
 

Einwohner:  
   ca. 1,3 Mrd. 
 
Fläche: 
   9.572.419 qkm 
 
Wirtschaftswachstum: 
   7,5% (Prognose 2004) 
 
Inflationsrate: 
   1,0% (Prognose 2004) 
 
Ausfuhren nach 
Deutschland: 
   25.024,1 Mill. € (2003) 
    
Einfuhren aus 
Deutschland: 
    18.201,4 Mill. € (2003) 
 
 
Quelle: Auswärtiges Amt, DESTATIS... 
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Qualität und arbeitsorga-
nisatorischer Abläufe. 
Eine weitere Aufgabe 
des Repräsentanten be-
steht darin, nach neuen 
Zulieferern zu suchen 
und diese vor Ort auf 
ihre Produktionstauglich-
keit zu prüfen. 

Parallel gründete das 
Unternehmen eine Hong 
Kong Handelsfirma. Die-
se Gründung dauert zu-
meist nur wenige Tage 
und erfolgt ebenfalls 
unter vergleichsweise 
geringem finanziellem 
Aufwand. Im Rahmen 
der vom Unternehmen 
gewählten Struktur des 
Einkaufs regelt die Han-
delsfirma alle administ-
rativen Tätigkeiten mit 
den chinesischen Zulie-
ferern wie Bezahlung 
oder Verschiffung zum 
Mutterwerk, Reklamatio-
nen und allgemeinem 
Schriftverkehr. Vorteil 
dieser Firmenstruktur ist 

neben der einfachen 
Handhabung und der 
rechtlichen Sicherheit 
auch, dass Erträge aus 
Offshore-Geschäften in 
Hong Kong steuerfrei 
sind. Um ein Offshore-
Geschäft handelt es sich 
dann, wenn die Auftrags-
abwicklung über die 
Hong Kong Handelsfirma 
erfolgt, der Lieferant und 
der Abnehmer ihren Fir-
mensitz aber außerhalb 
Hong Kongs haben und 
der Kaufvertrag eben-
falls nicht in Hong Kong 
abgeschlossen worden 
ist. 

Der Einkauf über eine 
Hong Kong Handelsfirma 
erlaubt, dass Produkte 
direkt an den Kunden 
geliefert werden, ohne 
dass Kunde und Liefe-
rant einander kennen, 
da in Hong Kong Papiere 
legal umgeschrieben 
werden können. Das 
europäische Unterneh-

men kauft zum Beispiel 
einfache Systemproduk-
te komplett von chinesi-
schen Lieferanten und 
liefert diese nicht zum 
Stammwerk sondern 
direkt zum Kunden. Der 
eigentliche Produzent 
der Teile ist aber ebenso 
wie der Kunde nur der 
Hong Kong Handelsfirma 
bekannt. 

Da die physische Prä-
senz in Hong Kong zur 
Abwicklung der Geschäf-
te nicht erforderlich ist, 
entschied sich das Un-
ternehmen, die mit der 
Handelsfirma verbunden 
Tätigkeiten an einen 
externen Dienstleister zu 
übertragen. Dies ist oft-
mals preiswerter als die 
Gründung eines eigenen 
Büros.  

von Patrick Kriegeskorte 
Fiducia Management 

 Consultants, Hong Kong 
www.fiducia-china.com 

KURZ NOTIERT 
bahnen haben heute 
noch einen relativ gerin-
gen Anteil an der Ge-
samtleistung im Schie-
nengüterverkehr. Ihr 
Anteil in Deutschland 
liegt bei rund 14 %. Ein 
Wachstum zeichnet sich 
jedoch ab, da der Kun-
denservicegedanke und 
die Branchenorientie-
rung zunehmen. Die Pri-
vatbahnen werden des-
wegen beim Transport 
von Waren und Gütern 
auf der Schiene künftig 
an Bedeutung gewinnen. 
Dieser Trend ist zu be-
grüßen“, sagte Stein-

brück bei der Eröffnung 
des 5. Logistic Forums 
der Bundesvereinigung 
Logistik (BVL) in Duis-
burg.  

● Großhandelspreise 
steigen leicht. Wie das 
Statistische Bundesamt 
mitteilt, sind die Groß-
handelspreise im Febru-
ar 2004 um 0,3 % ge-
genüber dem Januar 
2004 gestiegen - ohne 
Mineralölerzeugnisse lag 
der Großhandelspreisin-
dex um 0,4 % über dem 
Stand des Vormonats. 
(ap,bf) 

● Transportlogistik: 
Deutsche Bahn AG muss 
endlich einen diskrimi-
nierungsfreien Netzzu-
gang gewährleisten. Eine 
deutliche Beschleuni-
gung der 1994 begonne-
nen Bahnreform hat 
NRW-Ministerpräsident 
Peer Steinbrück ange-
mahnt. „Die Deutsche 
Bahn AG muss attrakti-
ver werden und offen 
sein für private Anbieter. 
Sie muss deshalb end-
lich einen diskriminie-
rungsfreien Netzzugang 
für private Betreiber ge-
währleisten. Die Privat-
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RECHT & RISIKO 
SCHADENSERSATZANSPRÜCHE NACH §280 BGB 

(Lieferant) soll eine 
„letzte Chance“ bekom-
men, den Vertrag zu er-
füllen.  

Es gibt jedoch auch Fäl-
le, in denen diese Nach-
frist entbehrlich ist, der 
Gläubiger (Einkäufer) 
somit sofort seinen 
S c h a d e n s e r s a t z a n -
spruch geltend machen 
kann. Der § 281 Abs. 2 
BGB regelt den Fall der 
ernsthaften und endgül-
tigen Erfüllungsverweige-
rung des Schuldners. 
Erklärt der Schuldner 
ausdrücklich oder durch 
schlüssiges Verhandeln, 
dass er eine Leistungser-
füllung ablehnt und zwar 
in einer Art und Weise, 
dass davon auszugehen 
ist, dass dies „sein letz-
tes Wort ist“, kann der 
Gläubiger ohne Fristset-
zung seinen Schadenser-
satzanspruch geltend 
machen. Gleiches gilt, 
wenn die Fristsetzung 
dem Gläubiger nicht zu-
zumuten ist. Schließen 
Gläubiger und Schuldner 
z. B. einen „just-in-time-
Vertrag“, ist auch hier 
die Nachfristsetzung in 
der Regel entbehrlich. 
Die Lieferung zu einem 
ganz bestimmten Zeit-
punkt ist bei solchen 
Verträgen wesentlicher 
Vertragsinhalt. Bleibt die 

Leistung ganz oder teil-
weise aus, muss dem 
Gläubiger die Möglich-
keit eingeräumt sein, 

sofort Ersatzbeschaf-
fung anzuordnen, 
weil sein Schaden 
sonst viel größer wür-
de. 

W a s  b e d e u t e t 
„ S c h a d e n s e r s a t z 
statt der Leistung“? 

Macht der Gläubiger den 
S c h a d e n s e r s a t z a n -
spruch statt der Leistung 
gegenüber dem Schuld-
ner geltend, verliert er 
seinen Anspruch auf 
Erfüllung des Vertrages. 
Der Gläubiger kann also 
nicht etwa „zurück“, 
wenn er, aus welchen 
Gründen auch immer, 
die Erfüllung des Vertra-
ges nunmehr als für ihn 
vorteilhafter erachtet. 
Der Anspruch ersetzt 
den Anspruch auf Leis-
tung.  

Welchen Schaden kann 
der Gläubiger geltend 
machen? 

Bei der Bestimmung des 
Schadens gilt folgender 
Grundsatz: 

Der Gläubiger ist so zu 
stellen, wie er stünde, 
wenn sein Schuldner 
ordnungsgemäß erfüllt 
hätte.  

Bei gegenseitigen Verträ-
gen, bei denen der 
Schuldner eine Leistung 
zu  erbr ingen hat 
(Lieferung von Ware, 
Erbringung einer Dienst-

(Fortsetzung auf Seite 5) 

D er mit dem 
Sch uldr e ch ts -
m o d e r n i s i e -

rungsgesetz eingeführte 
§ 280 Abs. 1 BGB 
bildet den zentralen 
Anknüpfungspunkt für 
Ansprüche wegen 
Leistungsstörungen. 
In einem ersten Teil in 
der procurementletter 
Ausgabe 1/2004 wur-
de bereits dargelegt, 
welche Tatbestands-
voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, um einen 
Anspruch aus § 280 Abs. 
1 BGB geltend machen 
zu können.  

Liegt eine schuldhafte 
Pflichtverletzung im Sin-
ne des § 280 Abs. 1 
BGB vor, kann der Ge-
schädigte neben dem 
Erfüllungsschaden einen 
S c h a d e n s e r s a t z a n -
spruch geltend machen. 
Hier wird jedoch lediglich 
der sog. „Begleit-
schaden“ ersetzt. Es 
kommt jedoch nicht sel-
ten vor, dass der Ge-
schädigte Schadenser-
satz statt Erfüllung ver-
langen möchte. Nach der 
Terminologie des Schuld-
rechtsmodernisierungsg
esetzes spricht man hier 
vom „Schadensersatz 
statt der Leistung“.  

Welche wesentlichen 
Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein, um den 
Schadensersatz statt der 
Leistung geltend ma-
chen zu können ? 

Wesentliche Vorausset-
zung ist die Nachfristset-
zung. Der Schuldner 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug): 
§ 280 BGB 

Schadensersatz 
 wegen Pflichtverletzung 

 
(1) Verletzt der Schuldner eine 
Pflicht aus dem Schuld-
verhältnis, so kann der 
Gläubiger Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
der Schuldner die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten 
hat.  
 
(2) Schadensersatz wegen 
Verzögerung der Leistung kann 
der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung 
des § 286 verlangen.  
 
(3) Schadensersatz statt der 
Leistung kann der Gläubiger 
nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 281, 
des § 282 oder des § 283 
verlangen.  

„Der 
Gläubiger ist 
so zu stellen, 
wie er stünde, 

wenn sein 
Schuldner 

ordnungsgem. 
erfüllt hätte...“  
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ner erbracht und möchte 
er diese zurückbekom-
men, so hilft ihm sein 
S c h a d e n s e r s a t z a n -
spruch nicht weiter, da 
der Schadensersatzan-
spruch grundsätzlich nur 
auf Geld gerichtet ist. 
Mag dies im Ergebnis 
gleichgültig sein, wenn 
die Gegenleistung des 
Gläubigers aus einer 
Geldzahlung bestand, 
liegt der Fall jedoch 
gänzlich anders, wenn 
die Gegenleistung ganz 
oder zum Teil in einer 
anderen Leistung als in 
einer Geldleistung be-
stand. Zu denken ist hier 
an einen Warentausch 
oder die Einräumung von 
Rechten als Gegenleis-
tung für die Ware. In die-
sem Fall liegt dem Gläu-
biger ggf. einiges daran, 
diese nichtmonetäre 
Leistung zurückzuerhal-
ten. Diese Möglichkeit 
eröffnet ihm nunmehr 
ein Rücktrittsrecht. Die-
ses kann - und das ist 
neu - neben dem Scha-
densersatzanspruch gel-
tend gemacht werden. 
Durch die Ausübung des 
Rücktrittsrechts ist der 
Schuldner verpflichtet, 
die vom Gläubiger erhal-
tene Leistung (Ware, 
Rechte) zurückzugewäh-
ren. 

Was gilt, wenn der 
Schuldner (Lieferant) 
bereits einen Teil der 
Ware an den Gläubiger  
(Einkäufer) geliefert hat? 

Nach früherer Rechtsla-
ge konnte der Gläubiger 
seinen Schadensersatz-
anspruch nur hinsicht-
lich der noch nicht er-
brachten Leistungen 

geltend machen. Der 
Gläubiger musste dem-
nach die Ware behalten. 
Die Rechtslage ist nun 
anders. Hat der Gläubi-
ger nämlich kein Interes-
se an der ihm bereits 
gelieferten Ware, kann 
er die Ware zurückgeben 
und Schadensersatz 
statt der ganzen Leis-
tung verlangen. Ein in 
diesem Sinne beachtli-
cher Interessensfortfall 
ist z. B. anerkannt, wenn 
es für den Gläubiger 
günstiger ist, ein Ersatz-
geschäft im ganzen neu 
abzuschließen.  

Kann auch Schadenser-
satz statt der Leistung 
verlangt werden, wenn 
der Schuldner eine Ne-
benpflicht verletzt? 

Der Gesetzgeber hat 
dem Gläubiger auch 
dann einen Schadenser-
satzanspruch statt der 
Leistung eingeräumt, 
wenn der Schuldner eine 
Nebenpflicht verletzt. 
Der typische Fall ist die 
Verletzung einer Verhal-
tenspflicht. Eine zur Gel-
tendmachung des Scha-
densersatzanspruches 
hinzutretende Vorausset-
zung ist jedoch, dass 
dem Gläubiger die Leis-
tung durch diesen 
Schuldner aufgrund der 
Nebenpflichtverletzung 
nicht mehr zuzumuten 
ist. Das wurde anerkannt 
bei einer schwerwiegen-
de Beschädigung des 
Gläubigereigentums bei 
der Anlieferung von Wa-
re, bei dem Versuch des 
Schuldners, Arbeitneh-
mer des Gläubigers ab-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

leistung) und der Gläubi-
ger hierfür eine Gegen-
leistung erbringt (also 
die Ware oder Dienstleis-
tung bezahlt), kommt es 
nunmehr darauf an, ob 
der Gläubiger seine Leis-
tung gegen den Schuld-
ner bereits erbracht hat 
oder nicht, d. h. zum 
Beispiel die Ware bereits 
bezahlt hat oder nicht.  

Hat der Gläubiger seine 
Ware noch nicht bezahlt, 
ist er auch nicht ver-
pflichtet, die Ware zu-
nächst zu bezahlen und 
dann seinen Schadens-
ersatzanspruch geltend 
zu machen. Vielmehr 
kann er die Differenz 
zwischen Kaufpreis und 
dem Wert der Gegenleis-
tung, d. h. dem Wert der 
Ware als Schaden ge-
genüber dem Schuldner 
geltend machen. Folgen-
der Beispielsfall soll dies 
verdeutlichen: 

Der Gläubiger (Ein-
käufer) kauft eine Ware 
zu einem Kaufpreis von 
50 € ein, die in Wirklich-
keit 100 € Wert ist.  Nun-
mehr kann er die 50 € 
(Kaufpreis) behalten und 
50 € (Wertdifferenz) als 
Schaden gegenüber dem 
Schuldner (Lieferanten) 
geltend machen. Muss 
der Gläubiger eine Er-
satzbeschaffung tätigen 
und die gleiche Ware 
sich bei einem Wettbe-
werber für 70 € beschaf-
fen, kann er die Ersatz-
beschaffungskosten in 
Höhe von 20 € zusätzlich 
verlangen.  

Hat der Gläubiger aber 
bereits seine Leistung 
gegenüber dem Schuld-

 

Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug): 
§ 281 BGB 

Schadensersatz statt  der 
Leistung wegen nicht oder 

nicht wie geschuldet  
erbrachter Leistungen 

 
(1) Soweit der Schuldner die 
fällige Leistung nicht oder 
nicht wie geschuldet erbringt, 
kann der Gläubiger unter den 
Voraussetzungen des § 280 
Abs. 1 Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen, wenn 
er dem Schuldner erfolglos 
eine angemessene Frist zur 
Leistung oder Nacherfüllung 
bestimmt hat. Hat der 
Schuldner eine Teilleistung 
bewirkt, so kann der Gläubiger 
Schadensersatz statt der 
g a n z e n  L e i s t u n g  n u r 
verlangen, wenn er an der 
Teilleistung kein Interesse hat. 
Hat der Schuldner die Leistung 
nicht wie geschuldet bewirkt, 
so kann der Gläubiger 
Schadensersatz statt der 
ganzen Leistung nicht ver-
langen, wenn die Pflicht-
verletzung unerheblich ist.  
 
(2) Die Fristsetzung ist ent-
behrlich, wenn der Schuldner 
die Leistung ernsthaft und 
endgültig verweigert oder wenn 
b e s o n d e r e  U m s t ä n d e 
vorliegen, die unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen 
die sofortige Geltendmachung 
des Schadensersatzanspruchs 
rechtfertigen.  
 
[…]  
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zuwerben oder einer 
unerträglichen Beleidi-
gung oder Kränkung des 
Gläubigers.  

Kann der Schadenser-
satzanspruch statt der 
Leistung auch verlangt 
werden, wenn der 
Schuldner behauptet, es 
sei ihm unmöglich zu 
leisten, er sei deshalb 
von seiner Leistungs-
pflicht frei? 

Auch in diesen Fällen 
kann der Gläubiger 
Schadensersatzansprü-
che geltend machen. 

Fazit 

Das Gesetz gibt den 
Gläubigern ein geeigne-
tes Mittel an die Hand, 

sich bei Pflichtverletzun-
gen des Schuldners 
schadlos zu halten. Die-
se Ansprüche können 
auch nur in sehr einge-
schränktem Umfang in 
Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ausge-
schlossen werden. In 
den Einkaufsabteilungen 
sollte geachtet werden, 
dass die notwendigen 
Voraussetzungen für die 
Geltendmachung von 
Schadensersatzansprü-
chen möglichst frühzeitig 
geschaffen werden. Frei-
lich, die Entscheidung, 
ob und in welchem Um-
fang der Schadenser-
satzanspruch statt der 
Leistung geltend ge-
macht wird, ist nicht nur 
eine Frage der juristi-

schen Würdigung. In 
einer guten, langjährigen 
Kundenbeziehung sollte 
es auch andere Wege 
geben, den entstande-
nen Schaden zu kom-
pensieren. Liegen die 
Voraussetzungen für die 
Geltendmachung des 
Schadensersatzanspru-
ches vor, hat der Gläubi-
ger gleichzeitig seine 
Verhandlungsposition 
gestärkt. Das genügt 
manchmal, ein adäqua-
tes Ergebnis zu erzielen.  
(ap) 

von Rechtsanwalt 
Sven Schmiedel 

SALLECK & Partner 
Rechtsanwälte  Patentanwalt 

www.salleck.de 
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FÜR SIE GELESEN: KÖRPERSPRACHE IM VERKAUF 
che anderer besser 
wahrnimmt und die eige-
nen gezielter einsetzt.  

Themen sind u. a. Kör-
persprache in Gespräch 
& Verhandlung, die rich-
tige Körpersprache bei 
Vortrag und Präsentati-
on, Körpersprache am 
Telefon, Körpersprache 
auf Messen und Ausstel-
lungen, etc. Zahlreiche 
praktische Übungen und 

Fragen zur Selbstanalyse 
runden das Buch ab.  

Obwohl dieses Buch im 
Titel für den „Verkauf“ 
geschrieben ist, ist es 
gleichwohl für Einkaufs-
manager interessant; 
schließlich ist es gut zu 
wissen, auf was ein Ver-
käufer achtet! (ap,bf) 

Unsere Wertung:  

 

Horst Rückle, der be-
kannte Experte auf dem 
Gebiet der Körperrheto-
rik, veranschaulicht in 
diesem Buch die Mög-
lichkeiten des täglichen 
Einsatzes von Körper-
sprache in Verkaufsge-
sprächen. Anhand ganz 
konkreter Beispiele und 
Bilder zeigt er, wie die 
Sprache des Körpers 
funktioniert. Er zeigt auf, 
wie man die Körperspra-

ISBN: 3-478-25110-9 
Redline Wirtschaft; 24,90 €  


